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Mitglieder-Info Nr. 38/2009 

Gesetz zur Neuregelung der zivilrechtlichen Vorschriften des Heimgesetzes 
nach der Föderalismusreform (WBVG)  
Mein Mitglieder-Info Nr. 15/2009 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich nehme Bezug auf mein o. a. Mitglieder-Info und teile Ihnen mit, dass derzeit die 
parlamentarischen Beratungen in den zu beteiligenden Ausschüssen des Deutschen 
Bundestages und im Bundesrat laufen, nachdem der Bundestag in der ersten Bera-
tung am 26.03.2009 den Gesetzesantrag angenommen und zur Beratung an die 
entsprechenden Ausschüsse verwiesen hat. 

In dem o. a. Mitglieder-Info hatte ich darauf hingewiesen, dass sich der für die Fra-
gen des Heimrechts federführende Fachausschuss III in seiner Sitzung Anfang April 
mit dem Gesetzesentwurf befassen wird. Eine inhaltliche Befassung fand jedoch 
nicht statt, sodass nach wie vor eine Position der BAGüS zu diesem Gesetz nicht 
erarbeitet ist.  

Damit Sie dennoch eine Einschätzung zum Gesetzesentwurf erhalten, übersende ich 
Ihnen als Anlage die inzwischen verabschiedete und veröffentlichte Stellungnahme 
des Deutschen Vereins zum o. a. Gesetz zu Ihrer Kenntnis. 

Mit freundlichem Gruß 
gez.: Bernd Finke 

Mitglieder: Bezirk Mittelfranken, Ansbach - Bezirk Schwaben, Augsburg - Bezirk Oberfranken, Bayreuth - Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, Berlin - Der Senator für Arbeit, 
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